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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die Lastenteilungsverordnung1 (ESR), mit der die Lastenteilungsentscheidung 
ersetzt wurde, wurde am 30. Mai 2018 verabschiedet. Gemäß Artikel 12 der 
Lastenteilungsverordnung ist die Kommission befugt, eine Registerverordnung in 
Form eines delegierten Rechtsakts anzunehmen, um die genaue Verbuchung von 
Transaktionen und ihre Blockierung im Falle von Unregelmäßigkeiten zu 
ermöglichen.  

Für die Verbuchung von Transaktionen im Rahmen der Lastenteilungsverordnung 
sollte die neue Registerverordnung auf den Konzepten aufbauen, die in der 
derzeitigen Registerverordnung (EU) Nr. 389/20132 für die Verbuchung im Rahmen 
der für den Zeitraum 2013 bis 2020 geltenden Lastenteilungsentscheidung (LTE) 
verwendet werden. Sie verwendet dasselbe Konzept von Einheiten (jährliche 
Emissionszuweisungen – AEAs), die – wie im Rahmen der derzeitigen 
Registerverordnung – nicht außerhalb der ESR- und LULUCF-Konten gehalten 
werden können. Die LTE- und die ESR-Konten sind jedoch separat – AEAs können 
nicht zwischen LTE- und ESR-Konten übertragen werden.  

Die Registervorschriften für die Lastenteilung müssen angepasst werden, um den mit 
der Lastenteilungsverordnung eingeführten neuen Elementen Rechnung zu tragen. 
Anders als die Lastenteilungsentscheidung gestattet die Lastenteilungsverordnung 
nicht, für die Erfüllung von Verpflichtungen internationale Gutschriften zu 
verwenden. Weitere wichtige neue Vorschriften ergeben sich aus der neuen 
Lastenteilungsverordnung und sollten sich im Register widerspiegeln. Dabei handelt 
es sich um eine Compliance-Kontrolle, die alle fünf Jahre durchgeführt wird und die 
jährlichen Kontrollen ersetzt, die Einführung zweier neuer Flexibilitätsregelungen für 
das EU-EHS und für den Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) sowie eine neue Sicherheitsreserve für die Zwecke der 
Erfüllung der Verpflichtungen. Während die EHS-Flexibilitätsregelung nicht mit der 
Übertragung von Einheiten aus EHS-Konten auf ESR-Konten innerhalb des 
Registers einhergeht, setzen die LULUCF-Flexibilitätsregelung und die Möglichkeit, 
zur Erfüllung der LULUCF-Verordnung AEAs heranzuziehen, eine solche 
Übertragbarkeit voraus. Dies wirkt sich auf die zeitliche Abfolge der beiden 
Erfüllungsvorgänge im Register aus. Schließlich sind Bestimmungen vorgesehen, die 
die ordnungsgemäße Schließung der LTE-Konten gewährleisten und unter anderen 
sicherstellen, dass bei einem etwa verbleibenden Defizit bei LTE-Konten AEAs 
entsprechend von ESR-Konten in Abzug gebracht werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur 

Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im 
Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 (ABl. 
L 156 vom 19.6.2018, S. 26).  

2 Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung eines Unionsregisters 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und den Entscheidungen 
Nr. 280/2004/EG und Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission (ABl. 
L 122 vom 3.5.2013, S. 1). 
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2. KONSULTATIONEN VOR ERLASS DES RECHTSAKTS 

Am 27. März 2018 setzte die Kommission die Expertengruppe für Klimapolitik ein. 
Zur Vorbereitung dieser Delegierten Verordnung fanden am 3. April 2018, am 
18. Mai 2018, am 11. und 12. Juni 2018 sowie am 3. Juli 2018 Sitzungen der 
Expertengruppe für Klimapolitik statt. 

Die für die Sitzungen relevanten Dokumente wurden gemäß der Verständigung über 
delegierte Rechtsakte im Anhang zur Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung3 gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt. 
Die Bemerkungen der Expertengruppe wurden bei der Ausarbeitung des Entwurfs 
der Delegierten Verordnung berücksichtigt.  

Darüber hinaus konnte vier Wochen lang, vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2019, 
über das Portal „Bessere Rechtsetzung“ online zum Wortlaut der delegierten 
Verordnung Stellung genommen werden. Acht Beiträge gingen ein, die von 
Behörden (6), einem Forschungsinstitut (1) und einer Beraterfirma (1) kamen. Einige 
Kommentare trugen dazu bei, den Wortlaut klarer zu gestalten.  

Im Rahmen des Online-Feedbacks wurden zwei neue Aspekte zur Sprache gebracht. 

 Das Konzept zusätzlicher ESR-Flexibilitätskonten, die von den gängigen 
Erfüllungsvorschriften ausgenommen wären, konnte nicht akzeptiert werden, 
da damit in der Praxis die von den beiden gesetzgebenden Organen in Artikel 5 
der Lastenteilungsverordnung vorgesehenen Beschränkungen für die Nutzung 
der Flexibilitätsregelungen umgangen würden. Zudem sei darauf verwiesen, 
dass die derzeitigen Vorschriften den Mitgliedstaaten erheblichen Freiraum 
dabei einräumen, wie sie etwaige projektbezogene Mechanismen umsetzen, 
solange die genannten Beschränkungen beachtet werden.  

 Der Vorschlag für Preistransparenz bei AEA-Übertragungen geht über den 
Geltungsbereich dieses delegierten Rechtsakts hinaus, könnte jedoch in einem 
Durchführungsrechtsakt im Rahmen der Governance-Verordnung4 aufgegriffen 
werden, da diese Verordnung die für die Lastenteilungsverordnung relevanten 
Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten enthält. 

Weitere Beiträge umfassten Argumente, die denjenigen ähnelten, die bereits in den 
ausgiebigen Erörterungen in der Expertengruppe für Klimapolitik vorgebracht 
worden waren. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen hat die 
Kommission daher die delegierte Verordnung über redaktionelle Verbesserungen 
hinaus nicht geändert.  

                                                 
3 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen 

Union und der Europäischen Kommission vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. L 123 
vom 12.5.2016, S. 1). 

4 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 
das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, 
der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 
2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018. S. 1). 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Der Vorschlag umfasst einen Titel IIa Kapitel 1 „Transaktionen gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/842“ (ESR), der in die neue Verordnung über das 
Unionsregister einzufügen ist. Die Artikel 59a bis 59 c betreffen die Generierung von 
AEAs und deren Übertragung auf die ESR-Erfüllungskonten der Mitgliedstaaten. In 
den Artikeln 59d bis 59f werden zwei Schlüsselmomente für jedes ESR-
Erfüllungskonto festgehalten – die Berechnung des Kontostands und die 
Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus. Mit den Artikeln 59h bis 59m und 
Artikel 59r werden die Artikel 5, 6 und 7 der Lastenteilungsverordnung über die 
Inanspruchnahme der Flexibilitätsregelungen umgesetzt. Die Artikel 59n bis 59p 
enthalten die Vorschriften für die Sicherheitsreserve, mit denen Artikel 11 der 
Lastenteilungsverordnung umgesetzt wird. Mit Artikel 59g wird Artikel 9 der 
Lastenteilungsverordnung umgesetzt, d. h. es wird geregelt, was geschieht, wenn ein 
Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen im Rahmen der Lastenteilungsverordnung nicht 
nachkommt.  

Mit Artikel 59q werden Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 10 der 
Lastenteilungsverordnung über etwaige Anpassungen von AEAs umgesetzt. 
Artikel 59s behandelt irrtümlich veranlasste Übertragungen. Der vorgeschlagene 
neue Artikel 27a enthält die Vorschriften für die Schließung von ESR-
Erfüllungskonten. 

Artikel 88 der neuen Verordnung über das Unionsregister gewährleistet, dass das 
Register bis zum Jahr 2023 parallel zu den ESR-Konten auch die bestehenden LTE-
Konten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission verwaltet. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 13.3.2019 

zur Änderung der Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 
12. März 2019] zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters gemäß der 
Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen 
zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/20135, insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 12. März 2019] zur 
Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters6 enthält die Vorschriften für die 
die Funktionsweise des im Rahmen der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates7 eingerichteten Unionsregisters. 

(2) Alle Operationen, die im Zusammenhang mit dem Erfüllungszeitraum 2013 bis 2020 
erforderlich sind, sollten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 389/2013 der Kommission8 abgeschlossen werden. Da die Vorschriften für den 
Erfüllungszeitraum 2013 bis 2020, einschließlich derjenigen über die Verwendung von 
internationalen Gutschriften im Rahmen des Kyoto-Protokolls in der Entscheidung 
Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates9 enthalten sind, gilt die 
vorgenannten Verordnung für die betreffenden Vorgänge bis 1. Juli 2023, dem 
Zeitpunkt, zu dem der zusätzliche Zeitraum für die Erfüllung der Verpflichtungen des 
zweiten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls abläuft. Damit Klarheit 
darüber besteht, welche Vorschriften für sämtliche Operationen im Zusammenhang 

                                                 
5 ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26. 
6 [ABl. L ... vom ..., S. ...].  
7 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein 

System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 

8 Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission vom 2. Mai 2013 zur Festlegung eines Unionsregisters 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und den Entscheidungen 
Nr. 280/2004/EG und Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 920/2010 und (EU) Nr. 1193/2011 der Kommission (ABl. 
L 122 vom 3.5.2013, S. 1). 

9 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die 
Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 
(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136). 
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mit dem Erfüllungszeitraum 2013 bis 2020 im Rahmen der Entscheidung 
Nr. 406/2009/EG einerseits und für sämtliche Operationen im Zusammenhang mit 
dem Erfüllungszeitraum 2021 bis 2030 im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/842 
andererseits gelten, wird der Geltungsbereich derjenigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 389/2013, die nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung 
weiter für Operationen im Zusammenhang mit dem Erfüllungszeitraum 2013 bis 2020 
gelten, auf diesen Zweck beschränkt.  

(3) Mit der Verordnung (EU) 2018/842 werden die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Mindestbeiträge für den Zeitraum 2021 bis 2030 zwecks Erfüllung 
des Ziels der Union, im Jahr 2030 eine Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen um 
30 % gegenüber dem Stand von 2005 zu erreichen, festgelegt.  

(4) Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2018/842 ist zu gewährleisten, dass die 
Transaktionen im Rahmen der Verordnung im Unionsregister genau verbucht werden. 

(5) Für die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2018/842 sollten an 
die gemäß der Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 12. März 
2019 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters] im Unionsregister 
eingerichteten Erfüllungskonten der Mitgliedstaaten (im Folgenden „ESR-
Erfüllungskonten“) Einheiten der jährlichen Emissionszuweisung in den gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/842 festgelegten 
Mengen vergeben werden. Die Einheiten der jährlichen Emissionszuweisung sollten 
ausschließlich in den ESR-Erfüllungskonten im Unionsregister geführt werden.  

(6) Das Unionsregister sollte die Durchführung des Erfüllungszyklus im Rahmen der 
Verordnung (EU) 2018/842 ermöglichen, indem es die Vorgänge für die Erfassung der 
jährlichen überprüften Treibhausgasemissionsdaten in den ESR-Erfüllungskonten, für 
die Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus des ESR-Erfüllungskontos jedes 
Mitgliedstaats für jedes Jahr eines bestimmten Erfüllungszeitraum und, soweit 
erforderlich, für die Anwendung des Faktors gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2018/842 durchführt.  

(7) Darüber hinaus sollte das Unionsregister die genaue Verbuchung der Transaktionen 
gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 11 der Verordnung (EU) 2018/842 gewährleisten. 

(8) Die Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 12. März 2019] zur 
Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters sollte daher entsprechend 
geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 12. März 2019] 
zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unionsregisters wird wie folgt 
geändert:  

(1) In den Bezugsvermerken wird folgender Text angefügt:  

„gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler 
Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 
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bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013*, insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1, 

___________________ 

* ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26.“ 

(2) in Artikel 2 wird folgender Absatz angefügt: 

„Diese Verordnung gilt auch für Einheiten der jährlichen Emissionszuweisung 
(im Folgenden ‚AEAs‘).“ 

(3) Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

„12. ‚Transaktion‘ ein Vorgang im Unionsregister, der die Übertragung eines 
Zertifikats oder einer Einheit der jährlichen Emissionszuweisung von einem 
Konto auf ein anderes Konto beinhaltet;“ 

b) die folgenden Nummern 23 und 24 werden angefügt: 

„23. ‚ESR-Erfüllungszeitraum‘ der Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2030, in dem die Mitgliedstaaten ihre Treibhausgasemissionen 
gemäß der Verordnung (EU) 2018/842 begrenzen müssen; 

24. ‚Einheit der jährlichen Emissionszuweisung‘ die sich auf eine Tonne 
Kohlendioxidäquivalent belaufende Unterteilung der jährlichen 
Emissionszuweisung eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/842 EG;“ 

(4) Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten nutzen das Unionsregister, um ihren Verpflichtungen 
gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2003/87/EG und Artikel 12 der Verordnung 
(EU) 2018/842 nachzukommen. Das Unionsregister gestattet den nationalen 
Verwaltern und den Kontoinhabern die Ausführung der Vorgänge gemäß 
dieser Verordnung.“ 

(5) Artikel 7 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Zentralverwalter, die zuständigen Behörden und die nationalen 
Verwalter führen nur Vorgänge aus, die zur Erfüllung ihrer jeweiligen 
Aufgaben gemäß der Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnung 
(EU) 2018/842 erforderlich sind.“ 

(6) Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Eröffnung von vom Zentralverwalter verwalteten Konten 

(1) Der Zentralverwalter eröffnet alle EHS-Verwaltungskonten im 
Unionsregister, das EU-ESR-Gesamtkonto für AEAs, das Löschungskonto 
gemäß der Verordnung (EU) 2018/842 (im Folgenden das ‚ESR-
Löschungskonto‘), das EU-Anhang II-Gesamtkonto für AEAs, das EU-ESR-
Sicherheitsreservekonto sowie ein ESR-Erfüllungskonto für jeden 
Mitgliedstaat und jedes Jahr des Erfüllungszeitraums.  
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(2) Der gemäß Artikel 7 Absatz 1 bezeichnete nationale Verwalter fungiert als 
Bevollmächtigter für die ESR-Erfüllungskonten.“  

(7) Folgender Artikel 27a wird eingefügt: 

„Artikel 27a 

Schließung des ESR-Erfüllungskontos 

Der Zentralverwalter schließt ein ESR-Erfüllungskonto nach vorheriger 
Benachrichtigung des Kontoinhabers frühestens einen Monat nach 
Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus für dieses Konto gemäß 
Artikel 59f. 

Bei der Schließung des ESR-Erfüllungskontos trägt der Zentralverwalter dafür 
Sorge, dass das Unionsregister alle noch im ESR-Erfüllungskonto verbuchten 
AEAs auf das ESR-Löschungskonto überträgt.“ 

(8) Folgender Titel IIA wird eingefügt:  

„TITEL IIA 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR 
VERBUCHUNGSTRANSAKTIONEN GEMÄẞ DEN 
VERORDNUNGEN (EU) 2018/842 UND (EU) 2018/841 

KAPITEL 1 

Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2018/842 

Artikel 59a 
Generierung von AEAs 

(1) Zu Beginn des Erfüllungszeitraums generiert der Zentralverwalter 

a) im EU-ESR-Gesamtkonto für AEAs eine Menge AEAs, die der Summe 
der gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/842 und 
gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 der 
Verordnung (EU) 2018/842 festgelegten jährlichen 
Emissionszuweisungen an alle Mitgliedstaaten für alle Jahre des 
Erfüllungszeitraums entspricht; 

b) im EU-Anhang II-Gesamtkonto für AEAs eine Menge AEAs, die der 
Summe der gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 der 
Verordnung (EU) 2018/842 auf Basis der von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 mitgeteilten Prozentsätze festgelegten jährlichen 
Emissionszuweisungen aller in Betracht kommenden Mitgliedstaaten für 
alle Jahre des Erfüllungszeitraums entspricht. 

(2) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister für jede 
AEA bei deren Generierung eine eindeutige Einheitenkennung vergibt. 

 

Artikel 59b 
Einheiten der jährlichen Emissionszuweisung 

AEAs sind nur für die Zwecke der Einhaltung der Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten zur Begrenzung ihrer Treibhausgasemissionen gemäß Artikel 4 
der Verordnung (EU) 2018/842 und ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EU) 2018/841 gültig. Sie können nur übertragen werden, wenn 
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die in Artikel 5 Absätze 1 bis 5, Artikel 6, Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 11 
der Verordnung (EU) 2018/842 sowie Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2018/841 festgelegten Bedingungen erfüllt sind.  

 

Artikel 59c 
Übertragung von AEAs auf die einzelnen ESR-Erfüllungskonten 

(1) Zu Beginn des Erfüllungszeitraums überträgt der Zentralverwalter vom EU-
ESR-Gesamtkonto für AEAs auf das relevante ESR-Erfüllungskonto eine 
Menge AEAs, die der gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2018/842 und gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/842 festgelegten jährlichen 
Emissionszuweisung an den betreffenden Mitgliedstaat für jedes Jahr des 
Erfüllungszeitraums entspricht. 

(2) Übersteigt bei der Schließung des LTE-Erfüllungskontos für das Jahr 2020 
gemäß Artikel 31 der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 die in diesem LTE-
Erfüllungskonto verbuchte, in Kohlendioxidäquivalent angegebene 
Gesamtmenge der Treibhausgasemissionen die Summe aller AEAs, 
internationalen Gutschriften, tCER und lCER, so wird die dem 
Emissionsüberschuss entsprechende Menge, multipliziert mit dem in Artikel 7 
Absatz 1 Buchstabe a der Entscheidung Nr. 406/2009/EG genannten 
Minderungsfaktor, von der Menge AEAs abgezogen, die gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels auf das ESR-Erfüllungskonto des Mitgliedstaats für das 
Jahr 2021 übertragen wurden.  

 

Artikel 59d 
Erfassung der relevanten Treibhausgasemissionsdaten 

(1) Sobald für die Mehrzahl der Mitgliedstaaten die relevanten überprüften 
Treibhausgasemissionsdaten für ein gegebenes Jahr des Erfüllungszeitraums 
vorliegen, erfasst der Zentralverwalter zeitnah für jeden Mitgliedstaat in dessen 
ESR-Erfüllungskonto die in Tonnen Kohlendioxidäquivalent angegebene 
Gesamtmenge der relevanten überprüften Treibhausgasemissionen für das 
betreffende Jahr des Erfüllungszeitraums. 

(2) Der Zentralverwalter erfasst zudem im EU-ESR-Gesamtkonto für AEAs 
die Summe der relevanten überprüften Treibhausgasemissionsdaten für alle 
Mitgliedstaaten und das betreffende Jahr. 

 

Artikel 59e 
Berechnung des Kontostands des ESR-Erfüllungskontos 

(1) Nach Erfassung der relevanten Treibhausgasemissionsdaten gemäß 
Artikel 59d trägt der Zentralverwalter dafür Sorge, dass das Unionsregister den 
Kontostand des betreffenden ESR-Erfüllungskontos berechnet, indem die in 
Tonnen Kohlendioxidäquivalent angegebene Gesamtmenge der überprüften 
Treibhausgasemissionen im jeweiligen ESR-Erfüllungskonto von der Summe 
aller AEAs im selben ESR-Erfüllungskonto abgezogen wird. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2013;Nr:389;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=57922&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20406/2009/EG;Nr:406;Year:2009&comp=


 

DE 9  DE 

(2) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister den 
Kontostand jedes ESR-Erfüllungskontos anzeigt. 

 

Artikel 59f 
Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus 

(1) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister sechs 
Monate nach Erfassung der relevanten Treibhausgasemissionsdaten gemäß 
Artikel 59d für die Jahre 2025 und 2030 den Wert des Erfüllungsstatus für 
jedes ESR-Erfüllungskonto für die Jahre 2021 und 2026 bestimmt, indem die 
Summe aller AEAs, Gutschriften gemäß Artikel 24a der Richtlinie 2003/87/EG 
und LMUs abzüglich der in Tonnen Kohlendioxidäquivalent angegebenen 
Gesamtmenge der überprüften Treibhausgasemissionen im selben ESR-
Erfüllungskonto berechnet wird. 

(2) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister den Wert 
des Erfüllungsstatus für jedes ESR-Erfüllungskonto für jedes der Jahre 2022 
bis 2025 und 2027 bis 2030 bestimmt, indem einen Monat nach dem Zeitpunkt 
der Bestimmung des Erfüllungsstatuswerts für das Vorjahr die Summe aller 
AEAs, Gutschriften gemäß Artikel 24a der Richtlinie 2003/87/EG und LMUs 
abzüglich der in Tonnen Kohlendioxidäquivalent angegebenen Gesamtmenge 
der überprüften Treibhausgasemissionen im selben ESR-Erfüllungskonto 
berechnet wird. 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister den Wert des 
Erfüllungsstatus für jedes ESR-Erfüllungskonto erfasst. 

 

Artikel 59g 
Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung 
(EU) 2018/842 

(1) Ist der gemäß Artikel 59f der vorliegenden Verordnung bestimmte Wert des 
Erfüllungsstatus negativ, so trägt der Zentralverwalter dafür Sorge, dass das 
Unionsregister die in Tonnen Kohlendioxidäquivalent angegebene Menge 
überprüfter Treibhausgasemissionen, die die zulässigen Emissionen 
überschreitet, multipliziert mit dem Faktor 1,08 gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/842 vom ESR-Erfüllungskonto eines 
Mitgliedstaats für das betreffende Jahr auf dessen ESR-Erfüllungskonto für das 
folgende Jahr überträgt. 

(2) Gleichzeitig sperrt der Zentralverwalter die ESR-Erfüllungskonten des 
betreffenden Mitgliedstaats für die restlichen Jahre des Erfüllungszeitraums. 

(3) Der Zentralverwalter schaltet den Status des ESR-Erfüllungskontos ab dem 
Jahr, für das der gemäß Artikel 59f bestimmte Wert des Erfüllungsstatus null 
oder positiv ist, für alle restlichen Jahre des Erfüllungszeitraums von ‚gesperrt‘ 
auf ‚offen‘. 

 

Artikel 59h 
Inanspruchnahme der Flexibilitätsregelung gemäß Artikel 6 der Verordnung 
(EU) 2018/842 
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Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats AEAs vom EU-Anhang II-Gesamtkonto für AEAs auf das 
ESR-Erfüllungskonto dieses Mitgliedstaats für ein gegebenes Jahr des 
Erfüllungszeitraums überträgt. Eine solche Übertragung wird nicht 
vorgenommen, wenn  

a) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands des 
ESR-Erfüllungskontos oder nach der Bestimmung des Werts des 
Erfüllungsstatus für das betreffende Jahr eingereicht wird oder  

b) der Mitgliedstaat, der den Antrag gestellt hat, nicht in Anhang II der 
Verordnung (EU) 2018/842 aufgeführt ist oder  

c) die beantragte Menge – unter Berücksichtigung einer etwaigen 
Abwärtskorrektur der Menge gemäß Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 der 
Verordnung – größer ist als der Gesamtrestbestand der nach Anhang II 
der Verordnung (EU) 2018/842 für den betreffenden Mitgliedstaat 
verfügbaren und gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 
der Verordnung (EU) 2018/842 festgelegten Menge oder  

d) die beantragte Menge größer ist als die Menge der überschüssigen 
Emissionen für das betreffende Jahr, bei deren Berechnung die Menge 
AEAs berücksichtigt wird, die gemäß Artikel 59x Absatz 3 oder 
Artikel 59za Absatz 2 vom ESR-Erfüllungskonto des betreffenden 
Mitgliedstaats für ein bestimmtes Jahr auf sein LULUCF-
Erfüllungskonto übertragen wurde. 

 

Artikel 59i 
Vorwegnahme von AEAs (Borrowing) 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats auf das ESR-Erfüllungskonto dieses Mitgliedstaats für ein 
gegebenes Jahr des Erfüllungszeitraums AEAs aus seinem ESR-
Erfüllungskonto für das Folgejahr des Erfüllungszeitraums überträgt. Eine 
solche Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn  

a) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands des 
ESR-Erfüllungskontos oder nach der Bestimmung des Werts des 
Erfüllungsstatus für das betreffende Jahr eingereicht wird oder  

b) die beantragte Menge – im Falle der Jahre 2021 bis 2025 – mehr als 
10 Prozent bzw. – im Falle der Jahre 2026 bis 2029 – mehr als 5 Prozent 
der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2018/842 festgelegten jährlichen Emissionszuweisung des 
folgenden Jahres beträgt. 

 

Artikel 59j 
Übertrag von AEAs auf nachfolgende Zeiträume (Banking) 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats AEAs vom ESR-Erfüllungskonto dieses Mitgliedstaats für 
ein gegebenes Jahr des Erfüllungszeitraums auf dessen ESR-Erfüllungskonto 
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für ein beliebiges Folgejahr innerhalb des Erfüllungszeitraums überträgt. Eine 
solche Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn 

a) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands des 
ESR-Erfüllungskontos für das betreffende Jahr eingereicht wird oder  

b) für das Jahr 2021 die beantragte Menge größer ist als der gemäß 
Artikel 59e berechnete positive Kontostand oder  

c) für die Jahre 2022 bis 2029 die beantragte Menge größer ist als der 
gemäß Artikel 59e berechnete positive Kontostand oder mehr beträgt als 
30 % der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2018/842 festgelegten und bis zu dem betreffenden Jahr 
kumulierten jährlichen Emissionszuweisungen des betreffenden 
Mitgliedstaats oder 

d) der Status des die Übertragung veranlassenden ESR-Erfüllungskontos die 
Übertragung nicht zulässt. 

 

Artikel 59k 
Nutzung von Einheiten für die flächengestützte Emissionsminderung 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats Einheiten für die flächengestützte Emissionsminderung 
(im Folgenden ‚LMUs‘) aus dem LULUCF-Erfüllungskonto des Mitgliedstaats 
auf das ESR-Erfüllungskonto des Mitgliedstaats überträgt. Eine solche 
Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn 

a) die beantragte Menge größer ist als die verfügbare Menge LMUs, die 
gemäß Artikel 59x in das ESR-Erfüllungskonto übertragen werden kann, 
oder als die Restmenge oder 

b) die beantragte Menge größer ist als die gemäß Anhang III der 
Verordnung (EU) 2018/842 verfügbare Menge oder als die Restmenge 
oder  

c) die beantragte Menge größer ist als die Menge der Emissionen für das 
betreffende Jahr abzüglich der gemäß Artikel 10 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2018/842 und gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 
Absatz 3 und Artikel 10 der Verordnung für das betreffende Jahr 
festgelegten Menge AEAs und abzüglich der Summe aller AEAs, die 
gemäß Artikel 59j der vorliegenden Verordnung in den Vorjahren auf das 
laufende oder eines der folgenden Jahre übertragen wurden, oder  

d) der Mitgliedstaat es unterlassen hat, gemäß Artikel 7 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 mitzuteilen, dass er 
beabsichtigt, die Flexibilitätsregelung des Artikels 7 der Verordnung 
(EU) 2018/842 in Anspruch zu nehmen, oder  

e) der Mitgliedstaat der Verordnung (EU) 2018/841 nicht nachgekommen 
ist oder  

f) die Übertragung vor der Berechnung des Kontostands des LULUCF-
Erfüllungskontos des Mitgliedstaats oder nach der Bestimmung des 
Werts des Erfüllungsstatus für den betreffenden Erfüllungszeitraum 
gemäß den Artikeln 59u und 59za veranlasst wird oder  
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g) die Übertragung vor der Berechnung des Kontostands des ESR-
Erfüllungskontos des Mitgliedstaats oder nach der Bestimmung des 
Werts des Erfüllungsstatus für das betreffende Jahr veranlasst wird. 

 

Artikel 59l 
Ex-ante-Übertragungen einer jährlichen Emissionszuweisung eines 
Mitgliedstaats 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats AEAs von ESR-Erfüllungskonto dieses Mitgliedstaats für 
ein gegebenes Jahr auf das ESR-Erfüllungskonto eines anderen Mitgliedstaats 
überträgt. Eine solche Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn 

a) im Falle der Jahre 2021 bis 2025 die beantragte Menge mehr als 5 % der 
gemäß Artikel 4 Absatz 3 der und Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2018/842 festgelegten jährlichen Emissionszuweisung des die 
Übertragung veranlassenden Mitgliedstaats für das betreffende Jahr 
beträgt oder größer ist als die verfügbare Restmenge oder 

b) im Falle der Jahre 2026 bis 2030 die beantragte Menge mehr als 10 % 
der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2018/842 festgelegten jährlichen Emissionszuweisung des die 
Übertragung veranlassenden Mitgliedstaats für das betreffende Jahr 
beträgt oder größer ist als die verfügbare Restmenge oder 

c) der Mitgliedstaat die Übertragung auf ein ESR-Erfüllungskonto für ein 
vor dem betreffenden Jahr liegendes Jahr beantragt oder  

d) der Status des die Übertragung veranlassenden ESR-Erfüllungskontos die 
Übertragung nicht zulässt. 

 

Artikel 59m 
Übertragungen nach der Berechnung des Kontostands des ESR-
Erfüllungskontos 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats AEAs von ESR-Erfüllungskonto dieses Mitgliedstaats für 
ein gegebenes Jahr auf das ESR-Erfüllungskonto eines anderen Mitgliedstaats 
überträgt. Eine solche Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn 

a) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands 
gemäß Artikel 59e eingereicht wird oder 

b) die beantragte Menge größer ist als der gemäß Artikel 59e berechnete 
positive Kontostand oder als die Restmenge oder  

c) der Status des die Übertragung veranlassenden ESR-Erfüllungskontos die 
Übertragung nicht zulässt. 

 

Artikel 59n 
Sicherheitsreserve 

Nach Erfassung der relevanten Treibhausgasemissionsdaten für das Jahr 2030 
gemäß Artikel 59d generiert der Zentralverwalter im EU-ESR-
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Sicherheitsreservekonto eine Menge zusätzlicher AEAs, die der Differenz 
zwischen 70 % der nach der Methode in dem Beschluss nach Artikel 4 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/842 bestimmten Summe der überprüften 
Emissionen aller Mitgliedstaaten für das Jahr 2005 und der Summe der 
relevanten überprüften Treibhausemissionsdaten für alle Mitgliedstaaten für 
das Jahr 2030 entspricht. Diese Menge beträgt zwischen 0 und 105 Mio. AEAs. 

 

Artikel 59o 
Erste Verteilung der Sicherheitsreserve 

(1) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats AEAs vom EU-ESR-Sicherheitsreservekonto auf das 
ESR-Erfüllungskonto des Mitgliedstaats – je nach Antrag des Mitgliedstaats – 
für eines der Jahre von 2026 bis 2030 überträgt. Solche Übertragungen werden 
nicht vorgenommen, wenn 

a) der Antrag sich auf ein ESR-Erfüllungskonto für ein anderes Jahrs als die 
Jahre 2026 bis 2030 bezieht oder 

b) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands für 
das Jahr 2030 eingereicht wird oder 

c) der Antrag des Mitgliedstaats weniger als sechs Wochen vor der 
Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus des ESR-Erfüllungskontos 
für das Jahr 2026 eingereicht wird oder 

d) der Antrag von einem Mitgliedstaat gestellt wird, der nicht in dem 
Beschluss nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/842 
aufgeführt ist, oder 

e) die beantragte Menge mehr als 20 % der gesamten gemäß dem Beschluss 
nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/842 bestimmten 
Übererfüllung des Mitgliedstaats im Zeitraum 2013 bis 2020 beträgt oder 
größer ist als die gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels gekürzte 
Menge oder die verfügbare Restmenge oder  

f) die gemäß den Artikeln 59l und 59m an andere Mitgliedstaaten verkaufte 
Menge AEAs größer ist als die Menge AEAs, die gemäß den Artikeln 59l 
und 59m von anderen Mitgliedstaaten erworben wurde, oder  

g) die beantragte Menge größer ist als der Emissionsüberschuss des 
betreffenden Jahres, wenn Folgendes berücksichtigt wird: 

(i) die gemäß den Beschlüssen nach Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 
der Verordnung (EU) 2018/742 festgelegte Menge AEAs für das 
betreffende Jahr;  

(ii) die gemäß den Artikeln 59l und 59m vom ESR-Erfüllungskonto für 
das betreffende Jahr erworbene oder verkaufte Menge AEAs;  

(iii) die Menge AEAs, die insgesamt gemäß Artikel 59j aus den 
Vorjahren auf das laufende Jahr oder auf nachfolgende Jahre 
übertragen wurde; 

(iv) die Gesamtmenge AEAs, die gemäß Artikel 59i für das Jahr 
vorweggenommen werden darf;  
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(v) die Menge LMUs, die gemäß Artikel 59x in ESR-Erfüllungskonten 
übertragen werden kann, oder die verfügbare Restmenge gemäß 
Artikel 59m. 

(2) Sechs Wochen vor der Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus für das 
Jahr 2026 trägt der Zentralverwalter dafür Sorge, dass das Unionsregister die 
von allen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 beantragte Gesamtmenge AEAs 
berechnet und anzeigt. 

(3) Ist die Gesamtmenge gemäß Absatz 2 größer als die Gesamtmenge der im 
EU-ESR-Sicherheitsreservekonto geführten AEAs, so trägt der 
Zentralverwalter dafür Sorge, dass das Unionsregister bei der Übertragung jede 
von den einzelnen Mitgliedstaaten beantragte Menge anteilig kürzt. 

(4) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister die anteilig 
gekürzte Menge berechnet, indem die beantragte Menge mit dem Quotienten 
aus der Gesamtmenge AEAs im EU-ESR-Sicherheitsreservekonto und der von 
allen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 beantragten Gesamtmenge multipliziert 
wird. 

 

Artikel 59p 
Zweite Verteilung der Sicherheitsreserve 

(1) Ist die Gesamtmenge gemäß Artikel 59o Absatz 2 kleiner als die 
Gesamtmenge AEAs im EU-ESR-Sicherheitsreservekonto, so trägt der 
Zentralverwalter dafür Sorge, dass das Unionsregister zusätzlichen Anträgen 
von Mitgliedstaaten stattgibt, sofern 

a) der Antrag des Mitgliedstaats frühestens sechs, aber nicht später als drei 
Wochen vor der Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus für das Jahr 
2026 eingereicht wird; 

b) der Antrag von einem Mitgliedstaat gestellt wird, der in dem Beschluss 
nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/842 aufgeführt ist; 

c) die gemäß den Artikeln 59l und 59m an andere Mitgliedstaaten verkaufte 
Menge AEAs nicht größer ist als die Menge AEAs, die gemäß den 
Artikeln 59l und 59m von anderen Mitgliedstaaten erworben wurde;  

d) die übertragene Menge – unter Berücksichtigung aller in Artikel 59o 
Absatz 1 Buchstabe g aufgeführten Mengen – weder die Menge des 
Emissionsüberschusses für das betreffende Jahr noch die gemäß 
Artikel 59o erhaltene Menge AEAs übersteigt.  

(2) Ist die Summe aller gültigen Anträge höher als die Gesamtrestmenge, so 
trägt der Zentralverwalter dafür Sorge, dass das Unionsregister die zu 
übertragende Menge für jeden gültigen Antrag berechnet, indem es die 
Gesamtrestmenge AEAs im EU-ESR-Sicherheitsreservekonto mit dem 
Quotienten aus diesem Antrag und der Summe aller Anträge, die die Kriterien 
in Absatz 1 erfüllen, multipliziert. 

 

Artikel 59q 
Anpassungen 
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(1) Bei Anpassungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/842 oder 
anderen Änderungen der in Artikel 59a der vorliegenden Verordnung 
genannten Summe, die zu einer Erhöhung der jährlichen Emissionszuweisung 
eines Mitgliedstaats während des Erfüllungszeitraums führen würden, generiert 
der Zentralverwalter die entsprechende Menge AEAs im EU-ESR-
Gesamtkonto für AEAs und überträgt sie auf das jeweilige ESR-
Erfüllungskonto des betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Bei Anpassungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/842 oder 
anderen Änderungen der in Artikel 59a der vorliegenden Verordnung 
genannten Summe, die zu einer Verringerung der jährlichen 
Emissionszuweisung eines Mitgliedstaats während des Erfüllungszeitraums 
führen würden, überträgt der Zentralverwalter die entsprechende Menge AEAs 
vom jeweiligen ESR-Erfüllungskonto des betreffenden Mitgliedstaats auf das 
ESR-Löschungskonto. 

(3) Meldet ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EU) 2018/842 eine Abwärtskorrektur des Prozentsatzes, so 
überträgt der Zentralverwalter nach entsprechender Änderung der in dem 
Beschluss nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/842 festgelegten 
Mengen die entsprechende Menge AEAs vom EU-Anhang II-Gesamtkonto für 
AEAs in das ESR-Löschungskonto. Die Gesamtmenge, die dem Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2018/842 zur Verfügung steht, wird 
entsprechend geändert. 

 

Artikel 59r 
Übertragung von zuvor auf einen anderen Zeitraum übertragenen AEAs 

Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das Unionsregister auf Antrag 
eines Mitgliedstaats auf das ESR-Erfüllungskonto des Mitgliedstaat für ein 
bestimmtes Jahr des Erfüllungszeitraums AEAs vom ESR-Erfüllungskonto 
dieses Mitgliedstaats für ein beliebiges Folgejahr des Erfüllungszeitraums 
überträgt. Eine solche Übertragung wird nicht vorgenommen, wenn 

a) die beantragte Menge größer ist als die Menge gemäß Artikel 59j auf 
einen anderen Zeitraum übertragener AEAs im ESR-Erfüllungskonto, 
aus dem die Übertragung erfolgen soll, oder  

b) der Antrag des Mitgliedstaats vor der Berechnung des Kontostands oder 
vor der Bestimmung des Werts des Erfüllungsstatus des ESR-
Erfüllungskontos, aus dem die Übertragung erfolgen soll, eingereicht 
wird. 

 

Artikel 59s 
Ausführung und Rückgängigmachung von Übertragungen 

(1) Für alle unter diesem Titel aufgeführten Übertragungen gelten die 
Artikel 34, 35 und 55. 

(2) Irrtümlicherweise veranlasste Übertragungen auf die ESR-Erfüllungskonten 
können auf Antrag des nationalen Verwalters rückgängig gemacht werden. In 
solchen Fällen findet Artikel 62 Absätze 4, 6, 7 und 8 Anwendung.“ 
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(9) Artikel 70 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Zentralverwalter trägt dafür Sorge, dass das EUTL bei allen 
Vorgängen unter Berücksichtigung der Datenaustausch- und technischen 
Spezifikationen gemäß Artikel 75 dieser Verordnung automatisierte Prüfungen 
ausführt, um Unregelmäßigkeiten und Anomalien festzustellen, die darauf 
hinweisen, dass der vorgeschlagene Vorgang die Anforderungen der Richtlinie 
2003/87/EG, der Verordnung (EU) 2018/842 EG und der vorliegenden 
Verordnung nicht erfüllt.“ 

(10) Anhang I der Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 
12. März 2019] zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des 
Unionsregisters wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert; 

(11) Anhang XIII der Delegierten Verordnung [C(2019) 1841 der Kommission vom 
12. März 2019] zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des 
Unionsregisters wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert.  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13.3.2019 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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